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Im Bereich der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) ist es zu einem schweren 

Unfall bei einer Löschübung gekommen. Ein geschraubtes Kupplungsteil einer wasserfüh-

renden Armatur löste sich und schlug dem Strahlrohrführer in Gesicht.

Bei auf Grund des Unfalls bei weiteren Feuerwehren durchgeführten ersten Überprüfungen 

wurden mehrere lose Verschraubungen an verschiedenen wasserführenden Armaturen, die 

außer bei Feuerwehren u.a. auch beim THW vorhanden sein können, festgestellt.

Das Sachgebiet „Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen“ der DGUV hat daher in der 

Anlage weitere Hinweise und Empfehlungen zur Prüfung von wasserführenden Armaturen 

gegeben.
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